ENERGIEAUSWEIS G« wcrvomgonice

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom

Gultig bis: 30.08.2035

Gebaude

Registriernummer:

1

16. Oktober 2023

BY-2025-005931189 1

Hauptnutzung / Gebaudekategorie

Biiro und Schule

Adresse

Rollnerstr. 111 + 111a
90408 Nurnberg

Gebaudeteil

Berufsbildende Schule mit Werkstatt

Baujahr Gebaude * 1989

Baujahr Warmeerzeuger > * 1994

Nettogrundflache ° 5.491,2 m?

Wesentliche Energietrager firr Heizung Erdgas E

Wesentliche Energietrager fiir Warmwasser [ Strom

Erneuerbare Energien 3 Art: Verwendung:

]X[ Fensterltftung

[J Schachtliiftung

[J Passive Kihlung

O Gelieferte Kalte
Anzahl: 0

[0 Neubau

X( Vermietung / Verkauf

Art der Liiftung * [J Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

]X[ Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung

Art der Kiihlung * O Kiihlung aus Strom

[J Kuihlung aus Warme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen ° Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung des [0 Modernisierung 0 Aushangpflicht

[ Sonstiges (freiwillig)

Energieausweises (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitdt eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die Nettogrundflache. Teil des Energieaus-
weises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

]X[ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und be-
stimmten Modernisierungen nach § 80 Absatz 2 GEG. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen des GEG zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen — siehe Seite 5).

[0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. (Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnis-
se sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

]X{ Eigentlimer O Aussteller
[0 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefiigt (freiwillige Angabe).

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieRlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen tberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Unterschrift des Ausstellers

GOLDBECK

Property Serviges GmpbH

Amelig-Mary-Ear bSErar}é 156

3\60569 Fr?/nkfur{ arn, Main
LT Y]

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)
Stefan Klingler, SaonestraBe 7, 60528 Frankfurt a.M.
BAFA Energieberater (EB 603201) Wohn- und Nichtwohngeb&ude

anerkannter Bausachverstandiger (DESAG- Deutsche SV Gesellschaft)

staatlich gepr. Bautechniker (HOCHBAU) Ausstellungsdatum 31.08.2025

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG

nur im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG

Mehrfachangaben méglich

bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Nettogrundflache ist im Sinne des GEG ausschlieflich der beheizte / gekiihlte Teil der Nettogrundflache
Klimaanlagen oder kombinierte Liftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

SRS NS NI
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Stefan Klingler, Saonestraße 7, 60528 Frankfurt a.M.
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ENERGIEAUSWEIS G« wcrwomgoice

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Primérenergiebedarf

Treibhausgasemissionen

Registriernummer:

16. Oktober 2023

BY-2025-005931189 2

"Gesamtenergieeffizienz"

46,2 kg CO,-Aquivalent /(m?-a)

Primarenergiebedarf dieses Gebaudes

193,1 kWh/(m?-a)
0 100 200 300 400 >500
Anforderungswert GEG Anforderungswert GEG
Neubau (Vergleichswert) modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen gemiR GEG ? Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primarenergiebedarf

Ist-Wert 193,1 kWh/(m?-a) Anforderungswert

jX[ eingehalten
[ eingehalten

1743 kWh/(m*a)

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau)

jX[ Verfahren nach § 21 GEG

[0 Verfahren nach § 32 GEG ("Ein-Zonen-Modell")
[ Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

[ Vereinfachungen nach § 21 Absatz 2 Satz 2 GEG

Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?-a) flr
Energietrager Heizung Warmwasser BE;T;J:CTIE;Z Liftung ¥ K?;?:S;L::;hl' i(r?‘:;:::nit
Erdgas E 1354 1354
Strom-Mix 19,9 19,9
Strom (Hilfsenergie) 0,9 0,1 3,6 4,6

Endenergiebedarf Warme

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

155,3 kWh/(m?-a)

Endenergiebedarf Strom

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

4,6 kWh/(m?-a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien Gebaudezonen
Nutzung erneuerbarer Energien4 [ fir Heizung [ fur Warmwasser Nr. | Zone Flache [m?] Anteil [%]
[0 Nutzung zur Erfiillung der 65%-EE-Regel gemaR § 71 Absatz 1 in 1 Einzelbiiro 609,8 11,1
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG - - -
[J Erfullung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erﬁ]llungsoptionen4 2 Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar 146,2 2,7
nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG 3 Lager Technik Archiv 868.4 15,8
[J Hauslbergabestation (Warmenetz) (§ 71b)
[0 Warmepumpe (§ 71c) 4 Kiiche in Nichtwohngebauden 113,4 2,1
[0 Stromdirektheizung (§ 71d) -
[ Solarthermische Anlage (§ 71e) 5 Gruppenbiiro 5774 10,5
[0 Heizungsanlage fiir Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g) 6 Unterrichtsraume 605.7 11.0
[0 Warmepumpen-Hybridheizung (§ 71h) ' ’
[ Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h) 7 WC und Sanitérrdume in Nichtwohngeb... 196,7 3,6
[0 Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)
[ Erfullung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im jX[ weitere Eintrége in Anlage
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG  Apteil Wir- Anteil EE®  Anteil EE®
mebereit- _  der Einzel- aller
Art der erneuerbaren Energie stellung anlage Anlagen 7
Erlauterungen zum Berechnungsverfahren
s 3 " Das Gebaudeenergiegesetz lasst flr die Berechnung des Energiebe-
umme 0 darfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative
[ Nutzung bei Anlagen, fiir die die 65%-EE-Regel nicht gilt ° Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnis-
Art der erneuerbaren Energie Anteil EE " sen flhren konnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedin-
% gungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den
- tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte
% sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter beheizte/
Summe® % gekihlte Nettogrundflache.

[ weitere Eintrage und Erlauterungen in der Anlage

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
3 nur Hilfsenergie

4 Mehrfachnennung moglich

5 Anteil der Einzelanlage an der Warmebereitstellung aller Anlagen

6 Anteil EE an der Warmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen

7 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen

8 Summe einschlieflich gegebenenfalls weiterer Eintrage in der Anlage

9 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in
einem Gebaude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Uber-
gangsregelung unterfallen, gemal Berechnung im Einzelfall

10 Anteil EE an der Warmebereitstellung oder dem Warme-/Kélteenergiebedarf



ENERGIEAUSWEIS G« wcrwomgoice

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriernummer: BY-2025-005931189 2a

Gebdudezonen - Fortsetzung -

Nr. Zone Flache [m?] Anteil [%]
8 Nebenflachen ohne Aufenthaltsrdume 1.133,7 20,6
9 Sonstige Aufenthaltsraume 426,2 7.8
10 Untersuchungsraum, Behandlungsraum 276,0 5,0
11 Werkstatt 537,6 9,8

Hottgenroth Software AG, Energieberater Wohnen & Gewerbe 13.1.2




ENERGIEAUSWEIS G« wcrwomgoice

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Registriernummer: BY-2025-005931189 3

Endenergieverbrauch
0 100 200 300 400 >500
[0 Warmwasser enthalten
[J Kuhlung enthalten
0 100 200 300 400 >500
Der Wert enthilt den Stromverbrauch fiir
[J Zusatzheizung [J Warmwasser U Liiftung [J eingebaute Beleuchtung [J Kuhlung [0 Sonstiges
Verbrauchserfassung
Zeitraum Primér- Energie- Anteil Anteil Anteil . Energie-
— 3 X verbrauch . . Klima- | verbrauch
. Energietrager energie- - Warmwasser Kalte Heizung
von bis faktor- Warme (KWh] [KWh] [KWh] faktor Strom
[kWh] [kWh]

[J weitere Eintrage in Anlage

Primarenergieverbrauch dieses Gebaudes

Treibhausgasemissionen dieses Gebiudes (in CO,-Aquivalenten)

Gebaudenutzung
Gebaudekategorie/ Flachen- | Vergleichswerte 2
Nutzung anteil [%] | Warme Strom

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist

durch das GEG vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter beheizte/gekiihlte Nettogrundflache. Der tatsachliche

Energieverbrauch eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens von den

1

. siehe FuRRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

3 gegebenenfalls auch Leerzuschlage in kWh
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angegebenen Kennwerten ab.

Gemeinsam vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Inneren, fiir Bau und Heimat bekanntgemacht im
Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); verdffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de



ENERGIEAUSWEIS G« wcrwomgoice

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: BY-2025-005931189 4

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind ]X[ mdglich [J nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)
in Zu- als geschatzte geschatzte Kosten
Nr Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in sammen- | Einzel- Amortisa- pro eingesparte
’ Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit maR- tionszeit Kilowattstunde
groBerer | nahme Endenergie
Moderni-
sierung

PUR-Hartschaum oder Holzfaserdammplatten

1 |Aussenwand D=14 cm, U-Wert 0,24 BAFA ZuschuB 15% X |ca40Jahre

2 |Fenster Neue Fenster U-Wert 0,95 BAFA ZuschuB 15% X ca. 25 Jahre
3 Heizung Hydraulischer Abgleich + Erneuerung HK Ventile X ca. 7 Jahre
4 Photovoltaik Photovoltaik-Anlage + Speicher X ca. 15 Jahre

Warmepumpe KFW ZuschuB 30%

i .12 Jah
> Heizung Gebé&ude ware groBtenteils Co2 neutral X < anre

[ weitere Eintrdge im Anhang

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen Stefan Klingler, SaonestraBe 7, 60528 Frankfurt
sind erhaltlich bei/unter: Tel. 0162 / 7181281

Ergédnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Fur eine kostengiinstige und effektive energetische Sanierung muss das Gebaude nach den heutigen Vorgaben der BAFA / KFW Standards
umfassend untersucht und beurteilt werden.

" siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hottgenroth Software AG, Energieberater Wohnen & Gewerbe 13.1.2


1        Aussenwand                                               

X

2        Fenster                                                    

X

3

Heizung

Hydraulischer Abgleich + Erneuerung HK Ventile

X

PUR-Hartschaum oder Holzfaserdämmplatten

D=14 cm, U-Wert 0,24 BAFA Zuschuß 15%

Neue Fenster U-Wert 0,95 BAFA Zuschuß 15%

4

ca. 7 Jahre

ca. 25 Jahre

ca. 40 Jahre

Photovoltaik

Photovoltaik-Anlage + Speicher

X

ca. 15 Jahre

5

Heizung

Wärmepumpe KFW Zuschuß 30%

Gebäude wäre größtenteils Co2 neutral

X

ca. 12 Jahre

Stefan Klingler, Saonestraße 7, 60528 Frankfurt

Tel. 0162 / 7181281


ENERGIEAUSWEIS G« wcrwomgoice

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Erlauterungen

Angabe Gebéudeteil - Seite 1

Bei Nichtwohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieauswei-
ses gemaR § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebaudeteil zu beschran-
ken, der getrennt als Nichtwohngebdude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
,Gebaudeteil“ deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird darlber informiert, wofiir und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten und ggf. bei grundlegender
Renovierung eines offentlichen Gebaudes enthalt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Priméarenergiebedarf und
den Endenergiebedarf fur die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Liftung und Kihlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Baunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme
von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Waéarmegewinne) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat des
Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsachli-
chen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf — Seite 2

Der Priméarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er
beriicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primarenergiefaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette® (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen ge-
ringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Res-
sourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Die angegebenen
Vergleichswerte geben fir das Gebaude die Anforderungen des GEG
an, das zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energieausweises galt. Sie
sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung des Gebaudes,
die nach den Vorgaben des § 50 Absatz 1 Nummer 2 GEG durchgefihrt
wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebauden dienen sie zur Orientierung
hinsichtlich der energetischen Qualitat des Gebaudes.

Der Endwert der Skala zum Primarenergiebedarf betragt, auf die Zehner-
stelle gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,Anforderungswert
GEG modernisierter Altbau” (Anforderung genaft § 50 Absatz 1 Nummer
2 Buchstabe a GEG).

Waérmeschutz — Seite 2

Das GEG stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen
auch Anforderungen an die energetische Qualitat aller warmelbertra-
genden Umfassungsflachen (Aufenwande, Decken, Fenster etc.) sowie
bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uber-)
hitzung eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jahrich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Liiftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fir die
Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der End-
energiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude unter der Annahme
von standardisierten Bedingungen und unter Berlicksichtigung der Ener-
gieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentem-
peratur, der Warmwasserbedarf, die notwendige Luftung und eingebaute
Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Erfiillung
der 65%-EE-Regel — Seite 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Gebaude eingebaut oder aufgestellt werden,
grundséatzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarern Energien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdriicklich nur fiir neu eingebaute
oder aufgestellte Heizungen und Uberdies nach MaRgabe eines Systems
von Ubergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien” kann flir Anlagen, die den §§ 71 ff. GEG
bereits unterfallen, die Erfiillung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-
schaler Erfiillungsoption ausgewiesen werden. Fiir Bestandsanlagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder fiir die Ubergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, kdnnen die zur Warmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren
Energietrager aufgefihrt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
Warmebereitstellung des Gebaudes ausgewiesen werden.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Warme und Strom werden fir
das Gebaude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Ener-
gieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach dem GEG. Der erfasste
Energieverbrauch fir die Heizung wird anhand der konkreten ortlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten
Mittelwert umgerechnet. Die Angaben zum Endenergieverbrauch geben
Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebaudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig
zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich. Der tatsachliche Ver-
brauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebaudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich @ndernden Nutzerverhaltens
oder sich andernder Nutzungen vom angegebenen Endenergieverbrauch
ab.

Im Fall langerer Leerstédnde wird hierflir einpauschaler Zuschlag rech-
nerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und
inwieweit derartige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle ,Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Ge-
baude. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine
gute energetische Qualitdt im Vergleich zum Gebaudebestand dieses Ge-
baudetyps. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch
betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.

Primdrenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebaude insgesamt
ermittelten Endenergieverbrauch fir Warme und Strom hervor. Wie der
Primarenergiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager beriicksichtigen.

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3

Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Primarenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Geb&audes werden als aquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 und 2 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderli-
chen Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweis-
art der Seite 2 oder 3.



